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Was sind Antibiotika? 

Antibiotika sind Arzneimittel, die Bakterien im 
oder auf dem menschlichen oder tierischen Körper 
entweder abtöten oder die weitere Vermehrung von 
Bakterien stoppen können. 

Was sind Resistenzen? 

Wenn ein Bakterium durch ein Antibiotikum nicht 
abgetötet oder am Wachstum gehindert wird, ist 
das Bakterium resistent gegen dieses Antibiotikum. 
Aus Sicht des Bakteriums ist das ein Überlebens-
vorteil gegenüber anderen Bakterien. 

Wenn Bakterien gegen verschiedene Antibiotika  
resistent geworden sind, spricht man von multi- 
oder mehrfachresistenten Erregern (MRE). 

Im Falle einer Infektion mit mehrfachresistenten 
Erregern sind die Behandlungsmöglichkeiten stark 
eingeschränkt. 

Es gilt daher, die Ausbildung von Resistenzen so 
gering wie möglich zu halten. Dies kann durch 
einen richtigen und verantwortungsvollen Umgang 
mit Antibiotika erreicht werden. 



Wann sind Antibiotika notwendig? 

Nicht jede Infektionskrankheit muss mit einem  
Antibiotikum behandelt werden. Viele Erkrankungen 
bei Mensch und Tier, z. B. der Atemwege und des  
Magen-Darm-Traktes, werden durch Viren hervor- 
gerufen, bei denen Antibiotika nicht helfen. 

Es kann also in einigen Situationen auch sinnvoll sein, 
kein Antibiotikum verschrieben zu bekommen. 

Es werden nur dann Antibiotika für die Behandlung 
gewählt, wenn der Körper eine bakterielle Infektion 
nicht aus eigener Kraft abwehren kann und andere 
Therapiemaßnahmen nicht ausreichen. Da jedes  
Antibiotikum anders wirkt, muss das am besten 
geeignete Präparat nach Krankheitsbild, Leitlinien und 
Rechtsvorschriften durch die/den (Tier-)Ärztin/Arzt 
festgelegt werden. 

Antibiotika: So oft wie nötig,   
aber so selten wie möglich 

Wie werden Antibiotika richtig angewendet? 

Antibiotika sind rezeptpflichtig. Die (tier-)ärztlich  
vorgegebene Dosierung (wie viel?), Einnahmezeit 
(wann?) und Anwendungsdauer (wie lange?) müssen 
exakt eingehalten werden. 

Auch wenn sich der Gesundheitszustand bereits ver-
bessert hat, muss das Antibiotikum weiter genau nach 
Anweisung eingenommen bzw. dem Pferd verabreicht 
werden. Anderenfalls kann es sein, dass antibiotika- 
resistente Bakterien entstehen. 

Informieren Sie unbedingt Ihre/n (Tier-)Ärztin/Arzt, 
wenn sich die erwartete Besserung trotz Antibiotikum 
nicht einstellt oder Nebenwirkungen auftreten. 

Bei Lebensmittel liefernden Pferden sind nach der 
letzten Arzneimittelgabe die vorgegebenen Warte-
zeiten einzuhalten, bis von den behandelten Tieren 
Lebensmittel gewonnen werden dürfen. 
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Was ist noch wichtig? 

Das Antibiotikum ist nur für die Patientinnen/ 
Patienten bzw. die Tiere einzusetzen, für die es ver-
schrieben wurde, und auch nur für den betreffen-
den Behandlungsfall. 

Tieren darf niemals ein für den Menschen vorge-
sehenes Antibiotikum eigenmächtig verabreicht 
werden. Das verbietet das Arzneimittelgesetz. 

Unabhängig davon kann die Gabe der meisten 
Antibiotika zum Einnehmen aufgrund des speziellen 
und empfindlichen Verdauungssystems der Pferde 
zu erheblichen Schädigungen der Tiere führen. 

Reste von Antibiotika werden über den Hausmüll 
entsorgt, sofern in der Gebrauchsinformation bzw. 
den örtlichen Entsorgungsvorschriften nichts an-
deres bestimmt ist. Keinesfalls dürfen Reste in das 
Abwasser gelangen! 

Resistenzen vermeiden? Machen Sie mit! 

Einsatz von Antibiotika nur 
• bei Infektionserkrankungen, die durch Bakterien 

verursacht sind 
• nach ärztlicher oder tierärztlicher Verordnung 
• mit korrekter Anwendung (Dosierung, Einnah-

mezeiten, Anwendungsdauer). Ggf. Wartezeit 
einhalten! 



Wie kann man Infektionen vermeiden? 

Gesunde Menschen und Tiere können Infektionen 
gut abwehren. Deshalb sollte auf Maßnahmen zur 
Stärkung des Immunsystems, wie z. B. Impfungen, 
körperliche Bewegung und gesunde Ernährung, 
sowie auf eine gute allgemeine Hygiene geachtet 
werden. 

Dazu gehört beim Menschen, mehrmals täglich die 
Hände gründlich mit Seife zu waschen, insbesondere 
vor dem Essen, nach dem Toilettengang und nach 
Kontakt zu Tieren oder Tätigkeiten in Tierhaltungs-
bereichen. Es ist besser, in die Armbeuge zu niesen 
oder zu husten als in die Hand. Obst und Gemüse 
sind immer sorgfältig zu waschen. Mehrmals am Tag 
zu lüften sorgt für weniger Bakterien in der Raumluft. 

Damit Pferde gesund bleiben, sind korrekte Hal-
tungsbedingungen, eine gute Stallhygiene sowie ein 
gutes Stallklima unerlässlich. Dazu gehören auch die 
bedarfsgerechte, hygienisch einwandfreie Fütterung, 
die Durchführung von Schutzimpfungen und die 
Parasitenbekämpfung. Zu einer guten Immunabwehr 
tragen ausreichende Möglichkeiten zur Bewegung 
und zum Ausleben von arttypischem Verhalten bei. 

Mehr Informationen zum Thema 

Arbeitsgemeinschaft Resistente Erreger in der   
Veterinärmedizin (ARE-Vet):  
www.lgl.bayern.de/arevet 
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Die Arbeitsgemeinschaft Resistente Erreger in der 
Veterinärmedizin (ARE-Vet) fördert und bündelt 
Aktivitäten zur Minimierung von Antibiotikaresis-
tenzen im Bereich der Agrarwirtschaft, Lebensmit-
telproduktion und Veterinärmedizin in Bayern. 
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